
Was ist nötig? 
 
Sie sollten sich persönlich ausweisen 
können. Wenn möglich auch die Taufur-
kunde oder Bescheinigung über Taufda-
tum und –ort sowie die Austrittsbeschei-
nigung vom Amtsgericht mitbringen.  
 
Kommen Sie zu uns, 
 
wir kümmern uns um alle Formalitäten. 
In den Eintrittsstellen in der Innenstadt 
finden Sie viele Informationen über Ihre 
Kirche in Bonn und der Region.  
 
 
 

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kircheneintrittsstellen 
in Bonn 

 
 

Kirchenpavillon 
in der Bonner Innenstadt 

 Budapesterstraße 7 
53111 Bonn 

 
dienstags bis freitags 

von 11.00 bis 17.00 Uhr 
samstags nach Vereinbarung 

 
Tel.: 02 28 / 63 90 70 

kirchenpavillon@freenet.de 
 
 
 
 

Haus der Evangelischen Kirche 
Referat für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
Adenauerallee 37 

53113 Bonn 
 

montags bis freitags 
von 9.00 bis 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 
Tel.: 02 28 / 9 14 28 17 

pressesprecher.bonn@ekir.de 
 
 
 
 

Alle Infos auch unter 
www.ekir.de/bonn 

Treten 
Sie ein! 

 
 
 
 
 

Willkommen 
in der 

Evangelischen 
Kirche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Information des Referats für 
Presse-  und Öffentlichkeitsarbeit 
Evangelischer Kirchenkreis Bonn 

 



Wir laden Sie ein! 
 
Wir laden Sie ein, neue Erfahrungen mit 
Gemeinde, Glaube und Gott zu suchen – 
auch und gerade dann, wenn Sie Kirche 
in der Vergangenheit nur aus der Ferne 
erlebt haben. 
Um das bisherige Verfahren zu vereinfa-
chen, sind in der Bonner Innenstadt zwei 
zentrale Eintrittsstellen eingerichtet wor-
den.  
 
So geht´s: 
 
Wenn Sie irgendwann nach Ihrer Taufe 
aus der Kirche ausgetreten sind, sich 
aber schon länger mit dem Gedanken 
tragen, wieder dazugehören zu wollen, 
dann kommen Sie doch einfach vorbei 
oder vereinbaren telefonisch einen Ge-
sprächstermin.  
 
Taufe immer gültig 
 
Es wartet keine Glaubensprüfung auf Sie. 
Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. 
Ein Austritt aus der Kirche macht die Tau-
fe nicht ungültig. Wenn Sie noch nicht 
getauft sind, werden wir alle Fragen, die 
mit der Taufe zu tun haben, mit Ihnen 
besprechen.  
 
Wenn Sie sicherer sind, 
 
dass Sie wieder dazugehören möchten, 
dann füllen wir mit Ihnen zusammen ei-
nen Aufnahmeantrag aus. Damit sind Sie 
wieder Mitglied der Kirche. Der Antrag 
wird von uns an das Pfarramt weitergelei-

tet, wo Sie Ihren ersten Wohnsitz haben 
und das damit für Sie zuständig ist. Sie 
können sich aber auch für eine andere 
Gemeinde entscheiden.  
 
Und was kostet das? 
 
Fürs Beten auch noch Geld bezahlen? Das 
wäre eine kurze Rechnung. Aber die Soli-
darität mit Arbeitslosen, Schwangerenbe-
ratung, Schuldnerberatung, Senioren-
betreuung, Kindertagesstätten und Ju-
gendfreizeiten, Musik und Kultur – all das 
kostet Geld. All das gehört zu unserem 
Angebot für eine menschenfreundliche 
Gesellschaft. Und nicht zuletzt die Got-
tesdienste: für Kinder, für Familien, bei 
Taufen, bei Hochzeiten, bei Beerdigun-
gen. 
Menschen in Gemeinde, Diakonie und 
vielen weiteren Diensten machen eine 
Menge los! Auch für Sie.  
 
Der Eintritt kostet nichts. 
 
Aber als Mitglied der Kirche werden Sie, 
sofern Sie Lohnsteuer oder Einkommen-
steuer zahlen, auch Kirchensteuer be-
zahlen. Sie beträgt neun Prozent der 
Lohn- bzw. Einkommensteuer. Denn die 
Kirche kann nicht ohne finanzielle Mittel 
existieren. Durch die Koppelung an die 
Steuer nimmt die Kirche Rücksicht auf die 
finanzielle Leistungskraft des Einzelnen: 
Wer zum Beispiel in der Ausbildung ist, 
arbeitslos oder Rentner und kein zu ver-
steuerndes Einkommen bezieht, der zahlt 
auch keine Kirchensteuer.  
 

Rechte und Pflichten 
 
• Sie können am Abendmahl teilneh-

men. 
 
• Sie können Patin oder Pate werden. 
 
• Sie haben Anspruch auf seelsorgerli-

che Begleitung sowie auf die kirchli-
chen Amtshandlungen wie Trauung 
und Bestattung. 

 
• Sie können die vielfachen Angebote 

von der Jugend-, Erwachsenen- und 
Senioren- bis zur Bildungs- und Kul-
turarbeit nutzen. 

 
• Sie haben reichhaltige Möglichkeiten, 

sich sozial, kulturell oder musikalisch 
ehrenamtlich zu engagieren. 

 
• Sie können an Presbyteriumswahlen 

und Gemeindeversammlungen teil-
nehmen. 

 
• Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie 

die evangelische Kirche und leisten 
damit einen persönlichen Beitrag, un-
sere Gesellschaft sozialer, menschli-
cher und werteorientierter zu gestal-
ten. 

 
• Mit der Mitgliedschaft in der Kirchen-

gemeinde Ihrer Wahl sind sie gleich-
zeitig Mitglied in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland und der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und ge-
hören zur weltweiten Gemeinschaft 
aller Christinnen und Christen.  


